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(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— Verordnung vom 12. April 1962 über die Herausgabe und 

Herstellung aller periodisch erscheinenden Presseerzeug
nisse (GBl. II Nr. 24 S. 239),

— Erste Durchführungsbestimmung vom 25. Mai 1962 zur 
Verordnung über die Herausgabe und Herstellung aller 
periodisch erscheinenden Presseerzeugnisse (GBl. II Nr. 37 
S. 333).

Berlin, den 15. Februar 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Hans M о d г о w 
Vorsitzender 1

Statut
des Patentamtes der Deutschen Demokratischen Republik 

— Beschluß des Ministerrates — 
vom 13. Februar 1990

§ 1
Das Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik 

(nachfolgend Patentamt genannt) ist das zentrale Staatsorgan 
für den gewerblichen Rechtsschutz. Es wird auf der Grund
lage der Verfassung, der Gesetze und anderer Rechtsvor
schriften der Deutschen Demokratischen Republik tätig.

§ 2
(1) Hauptinhalt der Arbeit des Patentamtes ist die

— Durchführung der gesetzlich festgelegten Verfahren auf 
dem Gebiete des Patentschutzes, des Schutzes für indu
strielle Muster, des Schutzes für Warenkennzeichen und 
für andere gewerbliche Schutzrechte;

— Entwicklung einer den volkswirtschaftlichen Erfordernis
sen entsprechende Patentinformation und -dokumenta- 
tion;

— Rechtsentwicklung auf dem Gebiete des Patent-, Muster- 
* und Kennzeichnungswesens und anderer gewerblicher

Schutzrechte" sowie des Neuererrechts entsprechend den 
inländischen Erfordernissen und den Anforderungen der 
internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

(2) Das Patentamt ist im Rahmen seiner Kompetenz für die. 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerb
lichen Rechtsschutzes verantwortlich. Es entwickelt auf die
sem Gebiet die Beziehungen zu anderen Staaten und inter
nationalen Organisationen und nimmt die sich aus der Mit
gliedschaft der Deutschen Demokratischen Republik in inter
nationalen Organisationen und Konventionen ergebenden 
Aufgaben wahr.

§3
(1) Auf der Grundlage der Ergebnisse der patentamtlichen 

Verfahren analysiert das Patentamt das Patent-, Muster- und 
Kennzeichnungswesen in der Deutschen Demokratischen Re
publik.

(2) Das Patentamt entwickelt die Information über Patente 
und andere Schutzrechte des In- und Auslandes. Es gewähr
leistet eine hohe Leistungsfähigkeit seiner Patentbibliothek, 
führt Recherchen und andere Leistungen auf vertraglicher 
Grundlage durch und gewährt Beratungen zur Patentinfor
mation.

(3) Auf dem Gebiet des Patent-, Muster- und Kennzeich
nungsrechts des In- und Auslandes sowie des Neuererrechts 
gewährleistet das Patentamt die Rechtsberatung.

(4) Auf dem Gebiet der Ausbildung von Patentingenieuren 
sowie von betrieblichen Bearbeitern für das Neuererwesen 
arbeitet das Patentamt mit den Bildungseinrichtungen zu
sammen.

(5) Das Patentamt wirkt-bei der Auszeichnung hervorra
gender Erfinderpersönlichkeiten mit.

§4
(1) Das Patentamt wird von einem Präsidenten geleitet, der 

vom Vorsitzenden des Ministerrates berufen wird. Der Prä
sident des Patentamtes gewährleistet die erforderliche Zu
sammenarbeit des Patentamtes mit den Ministerien und an
deren staatlichen Organen sowie mit den Patentämtern an
derer Staaten. Dem Präsidenten stehen Vizepräsidenten zur 
Seite.

(2) Der Präsident des Patentamtes legt auf der Grundlage 
der Hauptstruktur und des Stellenplanes die Aufgaben der 
Vizepräsidenten, der Hauptabteilungen und Abteilungen fest. 
Er sichert eine rationelle Arbeitsweise des Amtes.

(3) Der Präsident des Patentamtes erläßt im Rahmen der 
Zuständigkeit des Patentamtes Anordnungen und Durchfüh
rungsbestimmungen. Er erläßt die erforderlichen Regelungen 
über das Vertretungswesen auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes.

§5
(1) Zur Durchführung der gesetzlich festgelegten Verfahren 

vor dem Patentamt bestehen Prüfungsstellen, Spruchstellen 
und Schlichtungsstellen. Sie entscheiden auf der Grundlage 
der Rechtsvorschriften und unterliegen hinsichtlich ihrer Ent
scheidungen keinen Weisungen. Über die Zusammensetzung 
der Prüfungsstellen, Spruchstellen und Schlichtungsstellen 
entscheidet der Präsident des Patentamtes.

(2) Beim Patentamt besteht ein Senat. Er wird im Rahmen 
der in Rechtsvorschriften festgelegten Kompetenzen tätig. Die 
Mitglieder des Senats werden vom Präsidenten des Patent
amtes berufen.

(3) Das Patentamt gibt amtliche Publikationen heraus. Es 
ist im Rahmen seiner Kompetenz Herausgeber von Fachzeit
schriften.

§ 6
(1) Das Patentamt ist juristische Person und Haushalts

organisation. Es hat seinen Sitz in Berlin.
(2) Das Patentamt wird im Rechtsverkehr durch den Prä

sidenten vertreten. Die Vizepräsidenten sind berechtigt, das 
Patentamt im Rahmen ihres Aufgabenbereiches zu vertreten. 
Andere Personen können das Patentamt im Rahmen der 
ihnen vom Präsidenten schriftlich erteilten Vollmacht ver
treten.

§7
(1) Dieses Statut tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt das Statut des Amtes für Erfindungs

und Patentwesen — Beschluß des Ministerrates — vom 15. Juni 
1978 (GBl. I Nr. 18 S. 217) außer Kraft.

Berlin, den 13. Februar 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Hans M о d г о w 
Vorsitzender
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